Leistungsorientierte Prämien für Projektleiter... 

...Leider nicht an allen Universitäten Österreichs. 

„Leistung soll sich lohnen!“ Dieser Satz war am Anfang dieses Jahrzehnts eines der zentralen Argumente für eine radikale Reform der Universitäten in Österreich. Inzwischen ist unsere MUW eine Firma und keine staatliche Einrichtung mehr.
 

   Unser Management (Rektorat) vereinbart zunächst mit dem Eigentümer (Ministerium) in einer „Leistungs-vereinbarung“ und in Folge mit den Abteilungen (Organisationseinheiten) in einer „Zielvereinbarung“ welche Leistungen in Forschung und Lehre erbracht werden sollen. Die dafür zur Verfügung stehenden Mittel werden im Rahmen der LOM (LeistungOrientierten Mittelvergabe) unter den Universitäten bzw. Organisationseinheiten aufgeteilt. Auch im personellen Bereich hat sofort nach der Einführung des UG-2002 die LOM Einzug gehalten. Der Universitätsrat wurde nicht pauschal sondern nach Sitzungen bezahlt. Mit neuen Professoren wurden privatrechtliche befristete Verträge vereinbart, deren Verlängerungsoption und deren Gehaltsschema sich an der Leistung orientieren. Schließlich ist im neuen Karriereplan der MUW, der demnächst eingeführt werden soll, eine „Qualifikationsvereinbarung“ vorgesehen, die sicherstellt, dass nur diejenigen Mitarbeiter eine unbefristete Stelle bekommen sollen, die auch bereit sind etwas zu leisten. Ist also das Ziel erreicht? Wird Leistung an der MUW belohnt?

    Bei genauerer Betrachtung sieht man, dass dieser Gedanke in einem wichtigen Bereich noch nicht zu Ende gedacht wurde. Wesentliche Leistungsträger unserer MUW sind die Projektleiter. Sie entwickeln innovative Ideen für den wissenschaftlichen Fortschritt und werben für deren Umsetzung finanzielle Unterstützung von Förderungsinstitutionen (z.B. FWF, FFF, EU etc.) und Industrie ein. Sie stehen damit in einem erheblichen Wettbewerb mit anderen Forschungsinstitutionen. Die Projektleiter leisten nicht nur einen zentralen Beitrag zum wissenschaftlichen Output der MUW, sondern sie tragen auch einen wesentlichen Anteil an den Innovationen der Biotechnologiemeile Wien. In der oben beschriebenen Situation werden die Möglichkeiten zur Förderung der Projektleiter jedoch nicht ausgeschöpft. Wissenschaftliche Leistung hat nur in der Frühphase der Anstellung einen unmittelbaren Einfluss auf die Karriere. In dieser Phase haben aber die wenigsten Wissenschaftler bereits eine lange Literaturliste vorzuweisen, die für das erfolgreiche Einwerben von großen Grants unabdingbar ist. Daher ist der überwiegende Teil der Projektleiter schon bereits seit vielen Jahren an der Universität und hat eine unbefristete Anstellung. Für diese Gruppe jedoch bringen wissenschaftliche Leistungen zwar akademische Ehren, haben aber keine unmittelbaren finanziellen oder karrieremäßigen Auswirkungen.

    Die Politik hat einen Handlungsbedarf erkannt, um universitäre wissenschaftliche Forschungen zu fördern. Als zentrales Instrument wurden vom FWF so genannte „Overheads“ eingeführt. Diese Forschungsprämie soll als „Instrument der Karriereentwicklung wirken“ (FWF-info-Magazin Nr.65, 2/08, S.9). „Die Entscheidung über die Verwendung der Overheadmittel obliegt in voller Autonomie den Leitungen der Forschungsstätten“. Diese Möglichkeit haben mehrere Universitäten Österreichs verwendet, um die oben genannte Lücke in der leistungsorientierten Mittelvergabe zu schließen. Seit 2004 überweist die Medizin-Uni Graz erfolgreichen Einwerbern kompetitiv vergebener Drittmittel bei nationalen Projekten 1,75% und bei internationalen Projekt sogar 3,5% der Projektsumme als persönliche Prämie auf ihr Konto. Diesem Beispiel folgte 2006 die Wirtschaftsuniversität Wien. Sie gewährt Leistungsprämien in Höhe von 2% der Projektsumme. Außerdem wird ein Top-Journal-Artikel mit EUR 1.000,- belohnt. Nun hat auch unsere ehemalige Schwester, die Universität Wien, ein persönliches Anreizmodell für die Einwerbung von Drittmitteln eingeführt. Jeder Wissenschaftler erhält 3% der Projektsumme als Gehaltsbestandteil und zwar unabhängig davon, ob sie vom FWF oder aus einem Industrie-Auftrag kommt. 

   An unserer MUW sind ähnliche Schritte jedoch nicht geplant. Auf eine Anfrage des Betriebsrats hieß es von Seiten des Rektorates lediglich, dass das Einwerben von Projektgeldern sowieso zu den Dienstpflichten eines akademischen Mitarbeiters gehöre und somit keine Extra-Belohnung erfordere.
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